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1. Die Kommission hat dem Rat am 10. November 2011 einen Vorschlag für einen Beschluss 

des Rates über die Unterzeichnung – im Namen der Europäischen Union – und die vorläufige 

Anwendung des Abkommens in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Union 

und der Regierung der Russischen Föderation zur Aufrechterhaltung von im derzeitigen Part-

nerschafts- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und der Russischen Föderation 

enthaltenen Verpflichtungen im Bereich des Dienstleistungsverkehrs1 sowie einen Vorschlag 

für einen Beschluss des Rates über den Abschluss des Abkommens2 übermittelt. 

 

                                                 
1 Dok. 16809/11 WTO 418 SERVICES 125 COEST 420. 
2 Dok. 16812/11 WTO 421 SERVICES 128 COEST 423. 
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2. Der Rat hat den Beschluss über die Unterzeichnung des Abkommens am 14. Dezember 2011 

angenommen3. Das Abkommen wurde am 16. Dezember 2011 in Form eines Briefwechsels 

unterzeichnet. 

 

3. Gemäß Artikel 218 Absatz 6 Buchstabe a Ziffer v des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union hat der Rat am 14. Dezember 2011 beschlossen, dem Europäischen 

Parlament den Entwurf des Beschlusses über den Abschluss in der von den Rechts- und 

Sprachsachverständigen überarbeiteten Fassung (Dokument 16815/11 WTO 423 SERVICES 

130 COEST 425) sowie den Wortlaut des Abkommens in der von den Rechts- und Sprach-

sachverständigen überarbeiteten Fassung (Dokument 16816/11 WTO 424 SERVICES 131 

COEST 426) im Hinblick auf die Vorbereitung des Abschlusses des Abkommens zur 

Zustimmung zu übermitteln. 

 

4. Das Europäische Parlament hat am 4. Juli 2012 seine Zustimmung zum Abschluss des 

Abkommens erteilt und seinen Präsidenten beauftragt, seinen Standpunkt dem Rat und der 

Kommission zuzuleiten4. 

 

5. Der Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss des Abkommens ist vom 

Ausschuss für Handelspolitik in dessen Sitzung vom 6. Juli 2012 geprüft und anschließend 

gebilligt worden. 

 

6. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter wird somit ersucht, dem Rat vorzuschlagen, dass er 

den Entwurf des Beschlusses über den Abschluss des Abkommens in der von den Rechts- und 

Sprachsachverständigen überarbeiteten Fassung (Dokument 16815/11 WTO 423 SERVICES 

130 COEST 425) auf einer seiner nächsten Tagungen als A-Punkt annimmt. 

 

 

_____________________ 

                                                 
3 ABl. L 57 vom 29.2.2012, S. 43. 
4 Siehe Dok. P7_TA-PROV(2012)0284. 




